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I. STUNDENTAFEL FÜR DEN LEHRBERUF  
Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 

Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 1 260 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), 
davon in der ersten, zweiten und dritten Schulstufe mindestens je 360 Unterrichtsstunden. 
 

Lehrzeit – 3 Jahre – Lehrgangsunterricht  
1., 2. und 3. Lehrjahr – 10 Wochen 

aufsteigend eingeführt im Schuljahr 2017/18 
 

Pflichtgegenstände 
Wochenstunden je Lehrjahr 

Summe 
1 2 3 

Religion 2 2 2 60 
Politische Bildung 2 3 3 80 
Deutsch und Kommunikation 2 3 3 80 
Berufsbezogene Fremdsprache 2 4 4 100 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r  U n t e r r i c h t      

Angewandte Wirtschaftslehre 6 6 6 180 
F a c h u n t e r r i c h t      

Fachtechnologie 19 15 12 460 
Angewandte Mathematik 4 4 4 120 
Hörtechnisches Labor 5 5 4 140 
Otoplastisches Praktikum 2 2 6 100 

Gesamtstundenzahl (ohne Religionsunterricht) 42 42 42 1 260 
 

Freigegenstände 
Religion 2 2 2 60 
Deutsch 2 3 3 80 
Lebende Fremdsprache 2 3 3 80 
Angewandte Mathematik 4 3 5 120 
Angewandte Informatik 6 Module zu je 20 Stunden 

 
Unverbindliche Übungen 
Bewegung und Sport 2 2 2 60 
Angewandte Informatik 0 0 0 0 
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I. STUNDENTAFEL FÜR DEN LEHRBERUF Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 
VERKÜRZTE LEHRZEIT 

Gesamtstundenzahl: 3 Schulstufen zu insgesamt 840 Unterrichtsstunden (ohne Religionsunterricht), 
davon in der ersten, zweiten und dritten Schulstufe mindestens je 360 Unterrichtsstunden. 
 

Lehrzeit – 2 Jahre – Lehrgangsunterricht   
2. und 3. Lehrjahr – 10 Wochen 

aufsteigend eingeführt im Schuljahr 2017/18 
 

Pflichtgegenstände 
Wochenstunden je Lehrjahr 

Summe 
1 2 3 

Religion  2 2 60 
Politische Bildung   3 80 
Deutsch und Kommunikation   3 80 
Berufsbezogene Fremdsprache   4 100 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r  U n t e r r i c h t      

Angewandte Wirtschaftslehre  6 7 180 
F a c h u n t e r r i c h t      

Fachtechnologie  19 12 460 
Angewandte Mathematik  5 4 120 
Hörtechnisches Labor  7 4 140 
Otoplastisches Praktikum  5 6 100 

Gesamtstundenzahl (ohne Religionsunterricht)  42 42 840 
 

Freigegenstände 
Religion  2 2 40 
Deutsch  3 3 60 
Lebende Fremdsprache  3 3 60 
Angewandte Mathematik  3 5 80 
Angewandte Informatik 6 Module zu je 20 Stunden 

 
Unverbindliche Übungen 
Bewegung und Sport  2 2 40 
Angewandte Informatik  0 0 0 
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II. BEMERKUNGEN ZUR STUNDENTAFEL 
 
Das Stundenausmaß für den Religionsunterricht beträgt an 

 ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen 40 Unterrichtsstunden je Schulstufe bzw. 20 Unter-
richtsstunden je halber Schulstufe, 

 lehrgangsmäßigen Berufsschulen zwei Unterrichtsstunden je Lehrgangswoche. 
 

Der Landesschulrat kann nach den örtlichen Erfordernissen nach Absprache mit der betreffenden Kirche oder 
Religionsgesellschaft das Stundenausmaß für den Religionsunterricht an ganzjährigen Berufsschulen bis auf 20 
Unterrichtsstunden je Schulstufe herabsetzen. 
 
Da der betriebswirtschaftliche Unterricht in einem Pflichtgegenstand zusammengefasst ist, sind gemäß § 47 Abs. 
3 des Schulorganisationsgesetzes jene Teile dieses Pflichtgegenstandes in zwei Leistungsgruppen zu führen, die 
durch einen Lehrstoff der Vertiefung ausgewiesen sind. Die als leistungsdifferenziert ausgewiesenen Teile um-
fassen mindestens 100 Unterrichtsstunden. 
 
Im Fachunterricht ist der Pflichtgegenstand „Angewandte Mathematik“ in Leistungsgruppen mit vertieftem 
Bildungsangebot zu führen. 
 
Das Stundenausmaß für die Freigegenstände „Lebende Fremdsprache“, „Deutsch“ und „Angewandte Mathema-
tik“ sowie für die Unverbindlichen Übungen „Bewegung und Sport“ und „Angewandte Informatik“ beträgt an 

 ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen mindestens 20 bis maximal 40 Unterrichtsstunden je 
Schulstufe bzw. mindestens zehn bis maximal 20 Unterrichtsstunden je halber Schulstufe, 

 lehrgangsmäßigen Berufsschulen mindestens zwei bis maximal vier Unterrichtsstunden je Lehrgangs-
woche. 

 
Für den Förderunterricht gem. § 8 lit. g sublit. aa des Schulorganisationsgesetzes ist eine Kursdauer von maxi-
mal 18 Unterrichtsstunden je Pflichtgegenstand und Schulstufe vorzusehen. 
 
Die Pflichtgegenstände „Deutsch und Kommunikation“, „Berufsbezogene Fremdsprache“, „Hörtechnisches 
Labor“ und „Otoplastisches Praktikum“ können unter Beachtung der Bestimmungen des Tiroler Berufsschulor-
ganisationsgesetzes geteilt werden. 
 
Für Personen mit einer „verlängerten Lehrzeit“ oder einer „Teilqualifizierung“ findet grundsätzlich der Lehrplan 
des Lehrberufes Anwendung. Darüber hinaus gibt es an den Schulstandorten Ausbildungsplanungen für Perso-
nen mit einer „verlängerten Lehrzeit“ oder „Teilqualifizierung“, bei denen die Beschulung unter Bedachtnahme 
auf die Bestimmungen des Berufsausbildungsgesetzes und die persönlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler individuell oder nach Möglichkeit auch generell festgelegt sind. 
 

 
III. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN, ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL, ALLGEMEINE DIDAK-

TISCHE GRUNDSÄTZE UND UNTERRICHTSPRINZIPIEN 
 
A. Allgemeine Bestimmungen: 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 
B. Allgemeines Bildungsziel: 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 
C. Allgemeine didaktische Grundsätze: 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 
D. Unterrichtsprinzipien: 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 

IV. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR POLITISCHE BILDUNG 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
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V. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DEN PFLICHTGEGENSTAND DEUTSCH 

UND KOMMUNIKATION UND FÜR DEN FREIGEGENSTAND DEUTSCH 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 
VI. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DEN PFLICHTGEGENSTAND BERUFSBE-

ZOGENE FREMDSPRACHE UND FÜR DEN FREIGEGENSTAND LEBENDE FREMDSPRACHE 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 

VII. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DEN BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHEN 
UNTERRICHT 

Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 

VIII. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DEN FACHUNTERRICHT 
Die entsprechenden Absätze werden vom LSR eingefügt! 
 

IX. BESONDERE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE FÜR DIE UNVERBINDLICHE ÜBUNG BEWE-
GUNG UND SPORT 

Um die Schülerinnen und Schüler für sportliche Betätigungen im Rahmen des Berufsschulunterrichtes zu moti-
vieren, sollen sie bei der Planung und Gestaltung des Unterrichtes einbezogen werden. Um sie darüber hinaus 
auch in der Freizeit für sportliche Aktivitäten zu gewinnen, sind Kooperationen mit Sportverbänden, -
einrichtungen, -organisationen und -vereinen von besonderer Bedeutung. 
 
Geschlechtsspezifische Anliegen sowie Anliegen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen 
sollen in der Unterrichtsplanung Berücksichtigung finden. 
Bei der Wahl der Schwerpunkte und Inhalte sind die Altersgemäßheit, die Art der Lehrberufe, die speziellen 
Rahmenbedingungen der Berufsschule und die jeweils regional zur Verfügung stehenden Sportstätten zu berück-
sichtigen. Insbesondere sind die Jugendlichen in ihrer Bewegungsfreude durch die Einbeziehung ihrer Bewe-
gungswelt und durch die Einbeziehung unterschiedlicher Freizeittrends zu motivieren. 
 
Durch innere Differenzierung des Unterrichtes ist auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler Rücksicht zu nehmen. 
 
Im Unterricht ist zu jeder Zeit ein höchstmögliches Maß an Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewähr-
leisten. 
 

X. LEHRPLÄNE FÜR DEN RELIGIONSUNTERRICHT 
(Bekanntmachungen gemäß § 2 Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes BGBl. Nr. 190/1949, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 36/2012) 

1. Katholischer Religionsunterricht 
Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 571/2003 idgF.  

2. Evangelischer Religionsunterricht 
Die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 130/2009 (Lehrplan für den Evangelischen Religionsunterricht an 
berufsbildenden mittleren und höheren Schulen) findet mit der Maßgabe Anwendung, dass Themenbe-
reiche aus jeder Kompetenz A – H einer dem Lehrberuf und den jeweiligen Lehrgangsformen entspre-
chenden Verteilung von der Lehrperson nach eigenem Ermessen ausgewählt werden sollen. 

3. Islamischer Religionsunterricht 
Siehe die Bekanntmachung BGBl. II Nr. 234/2011. 
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XI. BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN SOWIE LEHRSTOFF DER EINZELNEN UNTER-
RICHTSGEGENSTÄNDE 

 
PFLICHTGEGENSTÄNDE 

 
POLITISCHE BILDUNG 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L er n e n  u n d  A r b e i t e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - können die für sie geltenden schul-, arbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen des dualen Ausbil-

dungssystems recherchieren und deren Umsetzung beschreiben, 
 - können bei den zuständigen Interessenvertretungen sowie bei Sozialversicherungen und Behörden In-

formationen einholen, diese reflektieren und daraus situationsadäquate Handlungen ableiten und argu-
mentieren, 

 - kennen die Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in Interessenvertretungen und können 
diese zur Artikulation ihrer Standpunkte und Interessen nutzen, 

 - können sich persönliche und berufliche Ziele setzen, bereits erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten 
reflektieren sowie darauf aufbauend Fort- und Weiterbildungsangebote recherchieren und darstellen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff - 10. Schulstufe: 

Schulrecht und Schulgemeinschaft. Berufsausbildungsgesetz. Kinder- und Jugendlichen-
Beschäftigungsgesetz. Interessenvertretungen. Arbeitsrecht. Sozialrecht. Lebenslanges Lernen. 

 
Lehrstoff - 11. Schulstufe: 

Schulrecht und Schulgemeinschaft. Berufsausbildungsgesetz. Kinder- und Jugendlichen-
Beschäftigungsgesetz. Interessenvertretungen. Arbeitsrecht. Sozialrecht. Lebenslanges Lernen. 

 
Lehrstoff - 12. Schulstufe: 

Schulrecht und Schulgemeinschaft. Berufsausbildungsgesetz. Kinder- und Jugendlichen-
Beschäftigungsgesetz. Interessenvertretungen. Arbeitsrecht. Sozialrecht. Lebenslanges Lernen. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L eb e n  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Rollenverhalten in Gemeinschaften erkennen, hinterfragen, auf die eigene Person beziehen und darüber 

diskutieren, 
 - Diskriminierungen erkennen, Vorurteile reflektieren und persönliche Strategien zur Vermeidung von 

diesen entwickeln, 
 - ihr Verhalten in Bezug auf Gesundheit, Umwelt, Verkehrssicherheit und Jugendschutz hinterfragen und 

Konsequenzen für sich und die Gesellschaft darstellen, 
 - Inhalt und Wirkung von Medien kritisch analysieren, den Wahrheitsgehalt bewerten und Maßnahmen 

zum verantwortungsvollen Umgang mit Informationen darlegen, 
 - den Generationenvertrag erklären und die Auswirkungen auf die eigene Person sowie die Gesellschaft 

darlegen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Soziale Beziehungen. Persönliche und gesellschaftliche Verantwortung. Medien und Manipulation. Genera-
tionenvertrag. 



Tiroler Landeslehrplan für den Lehrberuf Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 7   
 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Soziale Beziehungen. Persönliche und gesellschaftliche Verantwortung. Medien und Manipulation. Genera-

tionenvertrag. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Soziale Beziehungen. Persönliche und gesellschaftliche Verantwortung. Medien und Manipulation. Genera-

tionenvertrag. 
 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  M it g e s ta l t e n  i n  d e r  G e s e l l s c h a f t  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - kennen zentrale Kriterien von Demokratie und können diese im Vergleich zu anderen Regierungsformen 

darstellen. 
 - können persönliche Standpunkte und Interessen artikulieren und reflektieren sowie die Auswirkungen 

politischer Entscheidungen auf die Staatsbürgerinnen bzw. Staatsbürger nachvollziehen und beurteilen, 
 - können politische Positionen bewerten, sich ein Urteil bilden, eigene Meinungen und Haltungen formu-

lieren und begründen sowie Möglichkeiten der Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen 
und zum zivilgesellschaftlichen Engagement aufzeigen, 

 - kennen die Bedeutung der Grund- und Menschenrechte, können deren Inhalte interpretieren sowie dar-
aus Konsequenzen für das persönliche Verhalten ableiten und beschreiben, 

 - können politische Strukturen und Prozesse in Österreich und der EU darlegen sowie Möglichkeiten der 
aktiven Teilnahme aufzeigen, 

 - kennen die wesentlichen Prinzipien und die Grundfreiheiten der EU und können deren Auswirkungen 
auf den Alltag darlegen, 

 - können sich in Bürgerinnen- und Bürgerangelegenheiten an die dafür zuständigen Stellen wenden, ihre 
Anliegen artikulieren und Entscheidungen über die weiteren Schritte treffen und argumentieren, 

 - können Leistungen der öffentlichen Hand recherchieren, deren Bedeutung für das Gemeinwohl präsen-
tieren sowie daraus die Notwendigkeit der eigenen Beiträge ableiten und begründen, 

 - kennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und können deren Auswirkungen sowohl für 
Österreich als auch für die einzelne Bürgerin bzw. den einzelnen Bürger darlegen. 

 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Demokratie. Politische Meinungsbildung. Zivilgesellschaftliches Engagement. Grund- und Menschenrech-
te. Politisches System Österreichs. Politisches System der Europäischen Union. Öffentliche Verwaltung. Leis-
tungen der öffentlichen Hand. Internationale Zusammenarbeit. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Demokratie. Politische Meinungsbildung. Zivilgesellschaftliches Engagement. Grund- und Menschenrech-
te. Politisches System Österreichs. Politisches System der Europäischen Union. Öffentliche Verwaltung. Leis-
tungen der öffentlichen Hand. Internationale Zusammenarbeit. 

 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Demokratie. Politische Meinungsbildung. Zivilgesellschaftliches Engagement. Grund- und Menschenrech-
te. Politisches System Österreichs. Politisches System der Europäischen Union. Öffentliche Verwaltung. Leis-
tungen der öffentlichen Hand. Internationale Zusammenarbeit. 

 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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DEUTSCH UND KOMMUNIKATION 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  Zu h ö r e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - gesprochene Inhalte verstehen, Kerninformationen erkennen, strukturieren und wiedergeben, 
 - aktiv zuhören, verbale und nonverbale Signale deuten, unterschiedliche Kommunikationsebenen wahr-

nehmen und sich in die Gedanken- und Gefühlswelt anderer hineinversetzen sowie situationsadäquate 
Reaktionen ableiten. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 

 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - können Gesprächsverhalten reflektieren, sich gesprächsfördernd verhalten, nonverbale Signale gezielt 

einsetzen sowie sich personen- und situationsadäquat ausdrücken, 
 - können eigene Umgangsformen reflektieren, geeignete Umgangsformen für berufliche, gesellschaftliche 

und kulturelle Anlässe erarbeiten sowie diese in unterschiedlichen Kommunikationssituationen einset-
zen, 

 - können Meinungen und Werthaltungen von Kommunikationspartnerinnen und -partnern respektieren, 
Gespräche und Diskussionen moderieren, sich zu berufsspezifischen und gesellschaftlichen Themen 
Meinungen bilden, diese äußern sowie Standpunkte sachlich und emotional argumentieren, 

 - können mögliche Ursachen für Missverständnisse aufzeigen, diese in Gesprächen erkennen und vermei-
den sowie durch Nachfragen klären, 

 - können Strategien für verschiedene Gesprächsformen beschreiben und umsetzen, in Konfliktsituationen 
sprachlich angemessen kommunizieren und fachlich argumentieren sowie kooperativ und wertschätzend 
agieren, 

 - können berufsspezifische Inhalte unter Verwendung der Fachsprache erklären sowie Fachgespräche 
zielgruppen- und situationsadäquat führen, 

 - kennen unterschiedliche Präsentationstechniken und können allgemeine und berufsspezifische Inhalte 
strukturieren, zielgruppenspezifisch formulieren und präsentieren, 

 - können sich in ein Team einbringen, konstruktives Feedback geben sowie mit Feedback umgehen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-
men. Fachsprache. Präsentationstechniken. Feedback. 
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Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-

men. Fachsprache. Präsentationstechniken. Feedback. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-

men. Fachsprache. Präsentationstechniken. Feedback. 
 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Texte flüssig lesen und verstehen, dabei unterschiedliche Lesetechniken anwenden, Textsignale nutzen, 

zentrale Inhalte erschließen und von irrelevanten Informationen unterscheiden, Inhalte wiedergeben so-
wie ein Gesamtverständnis für Texte entwickeln, 

 - Fach- und Sachtexten Informationen zielgerichtet entnehmen und Lösungskonzepte für berufliche Prob-
lemstellungen entwickeln, 

 - Textsorten und deren Merkmale unterscheiden, Fach- und Sachtexte sowie literarische Texte lesen und 
diese mit eigenen Erfahrungen und Vorwissen vernetzen, 

 - unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen und sowohl ihren allgemeinen Wortschatz als auch 
ihren Fachwortschatz erweitern und festigen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff: 

Textverständnis. Allgemeiner Wortschatz und Fachwortschatz. Textsorten. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - in beruflichen und außerberuflichen Situationen Informationen notieren, gliedern und zielgruppenspezi-

fisch aufbereiten, 
 - situationsadäquat, zielgruppenorientiert sowie sprachsensibel formulieren, Texte strukturieren, allge-

meine und berufsbezogene Texte sowohl sachlich, formal als auch sprachlich richtig verfassen und ge-
eignete Medien zu deren Verbreitung auswählen, 

 - Texte inhaltlich und sprachlich überarbeiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Schriftliche Kommunikation. Verfassen unterschiedlicher Textsorten. Schreibrichtigkeit. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Schriftliche Kommunikation. Verfassen unterschiedlicher Textsorten. Schreibrichtigkeit. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Schriftliche Kommunikation. Verfassen unterschiedlicher Textsorten. Schreibrichtigkeit. 
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Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung: 

Die Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe 
Aufgaben zu den einzelnen Kompetenzbereichen und den dazu gehörenden Lehrstoffinhalten lösen. 
 
Schularbeiten: 
Bei mindestens 20 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Eine Schularbeit (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
Bei mindestens 40 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Zwei Schularbeiten (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
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BERUFSBEZOGENE FREMDSPRACHE 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können unter der Voraussetzung, dass langsam und deutlich gesprochen 
wird, 

- vertraute Wörter, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze, die sich auf sie selbst, die Familie 
und das Umfeld beziehen, verstehen, 

- vertraute Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Berufsbild, ihren beruflichen Tätigkeiten, Arbeitsab-
läufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leistungsangebot der Branche verstehen, 

- vertraute Fachbegriffe im Zusammenhang mit berufsspezifischen Geräten, Maschinen, Werkzeugen 
und Arbeitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, der Hörgerätetechnik, der Hörsystemanpassung, der Feh-
lererkennung an Hörsystemen sowie der Gehörschutzberatung und -anpassung verstehen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können einzelne vertraute Namen und Wörter sowie ganz einfache Sätze 
 - aus dem persönlichen Umfeld sinnerfassend lesen, 
 - aus Fachtexten, Produktbeschreibungen und Betriebsanleitungen sinnerfassend lesen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff- 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fachtexte. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fachtexte. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fachtexte. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 

deutlich sprechen und bereit sind zu helfen, 
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 - sich selbst oder andere Personen beschreiben und vorstellen sowie mit einfachen Wendungen und Sät-
zen über ihren Wohn- und Arbeitsort berichten, 

 - vertraute einfache Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Berufsbild, ihren beruflichen Tätigkeiten, 
Arbeitsabläufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leistungsangebot der Branche verwenden und 
einfache Fragen zu diesen Themenbereichen stellen und beantworten, 
- vertraute einfache Fachbegriffe im Zusammenhang mit berufsspezifischen Geräten, Maschinen, Werk-

zeugen und Arbeitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, der Hörgerätetechnik, der Hörsystemanpassung, 
der Fehlererkennung an Hörsystemen sowie der Gehörschutzberatung und -anpassung verwenden und 
einfache Fragen zu diesen Themenbereichen stellen und beantworten. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 

letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berück-
sichtigen. 

 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - kurze einfache Mitteilungen, Grußkarten und kurze einfache Korrespondenz schreiben, 
 - Basisinformationen aus dem beruflichen und persönlichen Umfeld in Formulare eintragen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke, die sich auf sie selbst, die Familie, das Umfeld, Ein-

kaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten sowie Freizeitaktivitäten beziehen, verstehen, 
 - das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen verstehen, 
 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Berufsbild, ihren berufli-

chen Tätigkeiten, Arbeitsabläufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leistungsangebot der Bran-
che verstehen, 
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 - einzelne Sätze und häufig verwendete Fachbegriffe im Zusammenhang mit berufsspezifischen Geräten, 
Maschinen, Werkzeugen und Arbeitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, der Hörgerätetechnik, der Hör-
systemanpassung, der Fehlererkennung an Hörsystemen sowie der Gehörschutzberatung und -anpassung 
verstehen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - ganz kurze einfache Texte und Alltagstexte aus dem persönlichen Umfeld sinnerfassend lesen, 
 - ganz kurzen einfachen berufsbezogenen Fach- und Sachtexten Informationen entnehmen, 
 - ganz kurze einfache persönliche und berufliche Korrespondenz sinnerfassend lesen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - sich in einfachen routinemäßigen Situationen verständigen, um Informationen einfach und direkt auszu-

tauschen, 
 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke, die sich auf sie selbst, die Familie, das Umfeld, Ein-

kaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten sowie Freizeitaktivitäten beziehen, verwenden, sich selbst oder 
andere Personen beschreiben und vorstellen sowie mit einfachen Mitteln über die eigene Herkunft und 
berufliche Ausbildung berichten, 

 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke im Zusammenhang mit dem Berufsbild, ihren routi-
nemäßigen beruflichen Tätigkeiten, Arbeitsabläufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leistungs-
angebot der Branche verwenden und Informationen zu diesen Themenbereichen auf einfachem und di-
rektem Weg austauschen, 
- einzelne Sätze und häufig verwendete Fachbegriffe im Zusammenhang mit berufsspezifischen Geräten, 

Maschinen, Werkzeugen und Arbeitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, der Hörgerätetechnik, der Hör-



Tiroler Landeslehrplan für den Lehrberuf Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 14   
 
 

systemanpassung, der Fehlererkennung an Hörsystemen sowie der Gehörschutzberatung und -
anpassung verwenden und Informationen zu diesen Themenbereichen auf einfachem und direktem 
Weg austauschen, 

- ein sehr kurzes Kontaktgespräch mit Kundinnen und Kunden führen, verstehen aber normalerweise 
nicht genug, um selbst das Gespräch in Gang zu halten. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können unter Zuhilfenahme von Vorlagen 
 - unter Zuhilfenahme von Vorlagen kurze einfache Notizen, Mitteilungen und Mails schreiben, 
 - einfache berufsspezifische und persönliche Korrespondenz schreiben, 
 - einen Lebenslauf und Bewerbungen schreiben. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können, 
 - sofern klare Standardsprache zur Anwendung kommt, Hörtexten und Dialogen Hauptpunkte entnehmen 

sowie vertraute Dinge aus den Bereichen Beruf, Schule und Freizeit verstehen, 
 - sofern klare Standardsprache zur Anwendung kommt, Hörtexten und Dialogen im Zusammenhang mit 

Arbeitsabläufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leistungsangebot der Branche Hauptpunkte 
entnehmen, 

 - sofern klare Standardsprache zur Anwendung kommt, Hörtexten und Dialogen im Zusammenhang mit 
berufsspezifischen Geräten, Maschinen, Werkzeugen und Arbeitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, der 
Hörgerätetechnik, der Hörsystemanpassung, der Fehlererkennung an Hörsystemen sowie der Gehör-
schutzberatung und -anpassung Hauptpunkte entnehmen, 
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 - wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird, Medienberichten zu aktuellen Ereignissen und 
Themen aus dem eigenen Berufsumfeld oder persönlichen Interessengebieten zentrale Informationen 
entnehmen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Texte, in denen sehr gebräuchliche Alltagssprache zur Anwendung kommt, sinnerfassend lesen, 
 - berufsbezogenen Fach- und Sachtexten, in denen sehr gebräuchliche Fachsprache zur Anwendung 

kommt, Informationen entnehmen und Handlungen daraus ableiten, 
 - persönliche und berufliche Korrespondenz sinnerfassend lesen und Handlungen daraus ableiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Fach- und Sachtexte. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - im Alltag und auf Reisen geläufige berufliche und persönliche Situationen sprachlich bewältigen, 
 - über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Be-

gründungen oder Erklärungen geben, 
 - sich einfach und zusammenhängend zu Arbeitsabläufen und -techniken sowie dem Produkt- und Leis-

tungsangebot der Branche im normalen Sprechtempo äußern, 
- sich einfach und zusammenhängend zu berufsspezifischen Geräten, Maschinen, Werkzeugen und Ar-

beitsbehelfen, Werk- und Hilfsstoffen, zur Hörgerätetechnik, Hörsystemanpassung, Fehlererkennung 
an Hörsystemen sowie zur Gehörschutzberatung und -anpassung im normalen Sprechtempo äußern, 

 - initiativ an Kundinnen- und Kundengesprächen teilnehmen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
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Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Notizen und Konzepte für das freie Sprechen sowie für Telefongespräche schreiben, 
 - einfache berufsspezifische und persönliche Korrespondenz schreiben, 
 - nach Mustern einen Lebenslauf und Bewerbungen schreiben, 
 - Hör- und Lesetexte einfach zusammenfassen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Persönliches Umfeld. Berufliches Umfeld. Berufsspezifische Fremdsprache. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung: 

Die Schülerinnen und Schüler, die sich auf die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe 
Aufgaben zu den einzelnen Kompetenzbereichen und den dazu gehörenden Lehrstoffinhalten lösen. 
 
Schularbeiten: 
Bei mindestens 20 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Eine Schularbeit (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
Bei mindestens 40 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Zwei Schularbeiten (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
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B etr iebsw irtschaf t l i cher  Unterr i cht  
 

ANGEWANDTE WIRTSCHAFTSLEHRE 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  W ir t s c h a f t l i c h e s  D e n ke n  u n d  H a n d e l n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 - ihre Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung rechtlich und rechnerisch kontrollieren sowie bei Abweichungen 

geeignete Maßnahmen setzen, 
 - die Arbeitnehmerveranlagung online durchführen, 
 - Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen, das eigene Konsumverhalten reflektieren sowie finanzielle 

Entscheidungen treffen und begründen, 
 - im Falle von finanziellen Problemen Schritte zur Entschuldung setzen, 
 - Bankdienstleistungen im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr unter Berücksichtigung der 

Konditionen und der Datensicherheit nutzen, 
 - Wohnformen recherchieren, die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen vergleichen sowie die Er-

gebnisse präsentieren, 
 - unterschiedliche Unterstützungsangebote für Lehrlinge recherchieren und beantragen, 
 - Spar- und Finanzierungsformen recherchieren, vergleichen und unter Berücksichtigung ihrer Möglich-

keiten auswählen und begründen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot sowie jene, die sich auf 

die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Entlohnung. Arbeitnehmerveranlagung. Private Haushaltsplanung. Privatkonkurs. Zahlungsverkehr. 
Fremdwährungen. Wohnraumbeschaffung. Unterstützungsangebote für Lehrlinge. Spar- und Finanzierungsfor-
men. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Entlohnung. Arbeitnehmerveranlagung. Private Haushaltsplanung. Privatkonkurs. Zahlungsverkehr. 
Fremdwährungen. Wohnraumbeschaffung. Unterstützungsangebote für Lehrlinge. Spar- und Finanzierungsfor-
men. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Entlohnung. Arbeitnehmerveranlagung. Private Haushaltsplanung. Privatkonkurs. Zahlungsverkehr. 
Fremdwährungen. Wohnraumbeschaffung. Unterstützungsangebote für Lehrlinge. Spar- und Finanzierungsfor-
men. 
Lehrstoff der Vertiefung: 

Wohnraumbeschaffung. Spar- und Finanzierungsformen. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  D o ku me n t e  v e rw a l t e n  u nd  V e r t rä g e  a b s c h l i e ß en  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - eine Struktur für eine Dokumentensammlung erstellen sowie bei Beschaffung und Verlust die notwen-

dige Kommunikation unter Nutzung des E-Governments durchführen, 
 - Preise, Tarife und Konditionen für Anschaffungen vergleichen und das Preis-Leistungsverhältnis beur-

teilen, 
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 - Verträge unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen abschließen, die daraus resultierenden 
Konsequenzen abschätzen sowie die notwendige mündliche und schriftliche Kommunikation abwickeln, 

 - bei vertraglichen Unregelmäßigkeiten angemessen agieren, Konsumentenschutzeinrichtungen nutzen 
und ihre Handlungsweise argumentieren, 

 - ihren Versicherungsbedarf abschätzen, das Kosten-Nutzenverhältnis beurteilen, ihre Versicherungsab-
schlüsse begründen sowie eine Schadensmeldung durchführen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot sowie jene, die sich auf 

die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Dokumente und Urkunden. Angebotsvergleiche. Preis-, Tarif- und Konditionsvergleiche. Verträge. Konsu-
mentenschutz. Versicherungsverträge. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Dokumente und Urkunden. Angebotsvergleiche. Preis-, Tarif- und Konditionsvergleiche. Verträge. Konsu-
mentenschutz. Versicherungsverträge. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Dokumente und Urkunden. Angebotsvergleiche. Preis-, Tarif- und Konditionsvergleiche. Verträge. Konsu-
mentenschutz. Versicherungsverträge. 
 
Lehrstoff der Vertiefung: 

Angebotsvergleiche. Preis-, Tarif- und Konditionsvergleiche. Verträge. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  U nt e r n e h me r i s c h e s  D e n k e n  u n d  H a n d e l n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - die erforderlichen Schritte für eine Unternehmensgründung aufzeigen und die Umsetzung im Rahmen 

eines Projektes präsentieren, 
 - anhand konkreter Belege betriebliche Abläufe erkennen, beurteilen und für die weitere buchhalterische 

Bearbeitung vorbereiten, 
 - einen branchenspezifischen Jahresabschluss lesen und daraus Schlüsse ziehen, 
 - betriebliche Kostenfaktoren für die Preisbildung darlegen und Möglichkeiten zur Verbesserung der 

Produktivität aufzeigen, 
 - eine branchenspezifische Preiskalkulation erstellen und argumentieren, 
 - Maßnahmen der Personalentwicklung recherchieren und beschreiben. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Businessplan. Rechtliche und betriebliche Organisation. Marketing. Belege. Kosten. Jahresabschluss. Preis-
kalkulation. Personalentwicklung. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Businessplan. Rechtliche und betriebliche Organisation. Marketing. Belege. Kosten. Jahresabschluss. Preis-
kalkulation. Personalentwicklung. 
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Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Businessplan. Rechtliche und betriebliche Organisation. Marketing. Belege. Kosten. Jahresabschluss. Preis-
kalkulation. Personalentwicklung. 
 
Lehrstoff der Vertiefung: 

Businessplan. Kosten. Preiskalkulation. Personalentwicklung. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  V o l ks w i r t s c h a f t l i c h e s  Den ke n  u n d  H a n d e l n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - volkswirtschaftliche Auswirkungen ihres Konsumverhaltens analysieren und darstellen, 
 - anhand von Medienberichten grundlegende Mechanismen der Volkswirtschaft und Wirtschaftspolitik 

erklären, 
 - Möglichkeiten, die der europäische Wirtschaftsraum und der europäische Arbeitsmarkt bieten, recher-

chieren und aufzeigen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Volkswirtschaft. Wirtschaftspolitik. Globalisierung. Europäischer Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Volkswirtschaft. Wirtschaftspolitik. Globalisierung. Europäischer Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Volkswirtschaft. Wirtschaftspolitik. Globalisierung. Europäischer Wirtschaftsraum und Arbeitsmarkt. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
Schularbeiten: 
Bei mindestens 20 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Eine Schularbeit (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
Bei mindestens 40 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Zwei Schularbeiten (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
 



Tiroler Landeslehrplan für den Lehrberuf Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 20   
 
 

F achunterr icht  
 

FACHTECHNOLOGIE 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r s y s t e ma n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- kennen die berufseinschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie berufsspezifische Umwelt-, Hygiene- 

und Qualitätsstandards und können Unfallgefahren im beruflichen Alltag beschreiben, 
- kennen präventive Maßnahmen zur Verhinderung von berufsbedingten Erkrankungen und können die-

se erklären, 
- kennen die ergonomisch richtige Haltung bei der Ausführung berufsspezifischer Arbeiten und können 

diese beschreiben, 
- kennen berufseinschlägige Umweltstandards und sind in der Lage, Maßnahmen für den Umgang mit 

Abfällen und wiederverwertbaren Materialien aufzuzeigen, 
- können berufsspezifische Werk- und Hilfsstoffe nach deren Arten, Eigenschaften und Normung ein-

ordnen, eine auftragsbezogene Auswahl unter Einbeziehung wirtschaftlicher und ökologischer Ge-
sichtspunkte treffen und begründen sowie die vorschriftsmäßige Anwendung und Entsorgung von 
Werk- und Hilfsstoffen darlegen, 

- können berufsspezifische Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe nach Einsatzge-
bieten unterscheiden, fallbezogen auswählen sowie deren Einsatz, Pflege- und Wartungserfordernisse 
beschreiben, 

- können berufseinschlägige Arbeitsverfahren und -techniken erläutern, 
- kennen berufsrelevante Grundlagen der Akustik, Elektrotechnik und Audiologie und können deren Be-

deutung für die Versorgung mit Hörsystemen aufzeigen und erklären, 
- kennen berufseinschlägige Bestimmungen zur Ermittlung des individuellen Hörbedarfs und können 

den individuellen Hörbedarf von Kundinnen und Kunden fachgerecht erfassen, 
- können Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Ohres beschreiben sowie deren Konsequen-

zen für die Ermittlung eines individuellen Hörbedarfs aufzeigen und erklären, 
- kennen Grundlagen der Hörgeschädigtenpsychologie, können deren Bedeutung bei der Ermittlung des 

individuellen Hörbedarfs erklären sowie ihre Vorgangsweise bei der Erfassung des individuellen Hör-
bedarfs von Kundinnen und Kunden analysieren und kritisch bewerten, 

- kennen Grundlagen der Hörgerätetechnik, können den Aufbau und die Funktionsweise von Hörsyste-
men erklären, geeignete Hörsysteme auf Basis eines individuellen Hörbedarfs sowie unter Berücksich-
tigung der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie des Ohres auswählen und die Auswahl unter 
Berücksichtigung von Grundsätzen der Hörgeschädigtenpsychologie kundinnen- und kundengerecht 
begründen, 

- können audiologische Sonderformen beschreiben sowie deren Einfluss auf die hörgerätetechnische 
Versorgung zielgruppengerecht erklären, 

- können Kundinnen und Kunden über die fachgerechte Handhabung und Pflege von Hörgeraten sowie 
die erforderliche Nachsorge informieren, 

- können administrative Tätigkeiten und Sicherheitsvorschriften im Zusammenhang mit der Versorgung 
mit Hörsystemen nennen und erklären, 

- können Strategien zur Fehlererkennung an Hörsystemen unter Berücksichtigung einschlägiger Best-
immungen entwickeln und präsentieren. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Gesundheitsförderung. Ergonomie. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Arbeitsverfahren und -
techniken. Grundlagen der Akustik, Elektrotechnik und Audiologie. Audiometrie. Anatomie, Physiologie und 
Pathophysiologie des Ohres. Administrative Tätigkeiten und Sicherheitsvorschriften. Hörgeschädigtenpsycholo-
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gie. Audiologische Sonderformen. Grundlagen der Hörgerätetechnik. Hörsystemanpassung. Fehlererkennung an 
Hörsystemen. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Gesundheitsförderung. Ergonomie. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Arbeitsverfahren und -
techniken. Grundlagen der Akustik, Elektrotechnik und Audiologie. Audiometrie. Anatomie, Physiologie und 
Pathophysiologie des Ohres. Administrative Tätigkeiten und Sicherheitsvorschriften. Hörgeschädigtenpsycholo-
gie. Audiologische Sonderformen. Grundlagen der Hörgerätetechnik. Hörsystemanpassung. Fehlererkennung an 
Hörsystemen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Gesundheitsförderung. Ergonomie. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Arbeitsverfahren und -
techniken. Grundlagen der Akustik, Elektrotechnik und Audiologie. Audiometrie. Anatomie, Physiologie und 
Pathophysiologie des Ohres. Administrative Tätigkeiten und Sicherheitsvorschriften. Hörgeschädigtenpsycholo-
gie. Audiologische Sonderformen. Grundlagen der Hörgerätetechnik. Hörsystemanpassung. Fehlererkennung an 
Hörsystemen. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G e h ö r s c h u t z b e r a t u n g  u nd  - a n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- kennen berufsrelevante Lärmschutzbestimmungen und können mögliche Auswirkungen von Lärm auf-

zeigen, den Einsatz von Gehörschutz argumentieren sowie dessen Wirkungsweise erklären, 
- können unterschiedlichen Lärmsituationen geeignete Gehörschutzmittel zuordnen sowie Kundinnen 

und Kunden hinsichtlich der Auswahl eines Gehörschutzes beraten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Lärmschutzbestimmungen. Gehörschutzmittel. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Lärmschutzbestimmungen. Gehörschutzmittel. 

 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Lärmschutzbestimmungen. Gehörschutzmittel. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  P ro j e kt p r a kt i ku m  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
- eine Projektidee entwickeln, die Projektziele formulieren, einen Projektplan mit Meilensteinen aufstel-

len sowie die zur Projektrealisierung erforderlichen Ressourcen aufzeigen, 
- ein Projektteam unter Berücksichtigung der Sozialformen des Arbeitsprozesses zusammenstellen, Teil-

aufgaben für ein Projekt festlegen und diese auf die einzelnen Projektmitglieder verteilen, 
- aufgrund eines Projektplanes eine To-do-Liste erstellen und argumentieren, 
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- für ein Projekt die Querverbindungen zu allgemeinbildenden, sprachlichen, betriebswirtschaftlichen, 
fachtheoretischen und fachpraktischen Inhalten aufzeigen und argumentieren sowie diese in der Pro-
jektplanung berücksichtigen. 

 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Projektkonzeption. Projektplanung. 
 
 

ANGEWANDTE MATHEMATIK 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r s y s t e ma n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- kennen physikalische und akustische Gesetzmäßigkeiten, können anhand dieser berufsrelevante Be-

rechnungen durchführen sowie Berechnungsergebnisse auf Plausibilität überprüfen, 
- können Berechnungen im Zusammenhang mit der Otoplastik sowie Phänomenen der Raumakustik 

durchführen sowie aus den Ergebnissen Schlüsse auf die Hörsystemanpassung ziehen, 
- kennen Einflussfaktoren auf das Richtungshören und können Berechnungen zu diesen durchführen, 
- können Berechnungen im Zusammenhang mit der Fehlererkennung an Hörsystemen durchführen so-

wie die Ergebnisse interpretieren und auswerten. 
 

Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot sowie jene, die sich auf 
die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Physikalische und akustische Berechnungen. Berechnungen zur Otoplastik. Berechnungen zum Richtungs-
hören. Berechnungen im Zusammenhang mit der Fehlererkennung an Hörsystemen. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Physikalische und akustische Berechnungen. Berechnungen zur Otoplastik. Berechnungen zum Richtungs-
hören. Berechnungen im Zusammenhang mit der Fehlererkennung an Hörsystemen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Physikalische und akustische Berechnungen. Berechnungen zur Otoplastik. Berechnungen zum Richtungs-
hören. Berechnungen im Zusammenhang mit der Fehlererkennung an Hörsystemen. 
 
Lehrstoff der Vertiefung: 

Physikalische und akustische Berechnungen. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 

K o mp e t e n z b e r e i c h  G e h ö r s c h u t z b e r a t u n g  u nd  - a n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können auf Basis von Schallpegelmessungen den Durchschnittspegel berech-
nen und die Ergebnisse auf Plausibilität überprüfen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Leistungsgruppe mit vertieftem Bildungsangebot sowie jene, die sich auf 

die Berufsreifeprüfung vorbereiten, können zusätzlich komplexe Aufgaben zu einzelnen Lehrstoffinhalten lösen. 
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Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 

 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Schallpegelberechnungen. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Schallpegelberechnungen. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Schallpegelberechnungen. 
 

Lehrstoff der Vertiefung: 
Schallpegelberechnungen. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  P ro j e kt p r a kt i ku m  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können projektspezifische Berechnungen durchführen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Projektspezifische Berechnungen. 
 
Schularbeiten: 
Bei mindestens 20 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Eine Schularbeit (je nach Bedarf ein- oder zweistündig). 
Bei mindestens 40 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Zwei Schularbeiten (je nach Bedarf ein- oder zweistündig). 
 

HÖRTECHNISCHES LABOR 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r s y s t e ma n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler können 

- berufsspezifische Tätigkeiten im Labor in ergonomisch richtiger Haltung durchführen, 
- berufsrelevante Mess- und Prüfinstrumente auswählen, fachgerecht handhaben und instandhalten, 
- berufsrelevante akustische und elektrotechnische Messungen durchführen, Messergebnisse dokumen-

tieren, interpretieren und präsentieren, 
- audiologische Vorgänge anhand von Messungen nachvollziehen und beurteilen, 
- den individuellen Hörbedarf unter Einsatz geeigneter Materialien, Werkzeuge, Geräte und Einrichtun-

gen sowie unter Berücksichtigung einschlägiger Bestimmungen und Sicherheitsvorschriften ermitteln, 
- Messungen auf dem Gebiet der Hörgerätetechnik durchführen sowie die Messergebnisse dokumentie-

ren und interpretieren, 
- Hörsysteme fachgerecht anpassen, ein Service an Hörsystemen durchführen sowie Hörgerätekenndaten 

erfassen und auswerten. 
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Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Akustische und elektrotechnische Messungen. Audiologische Vor-
gänge. Hörbedarfsermittlung. Hörgerätetechnische Messungen. Anpassung und Service von Hörgeräten. Hörge-
rätekenndaten. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Akustische und elektrotechnische Messungen. Audiologische Vor-
gänge. Hörbedarfsermittlung. Hörgerätetechnische Messungen. Anpassung und Service von Hörgeräten. Hörge-
rätekenndaten. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Akustische und elektrotechnische Messungen. Audiologische Vor-
gänge. Hörbedarfsermittlung. Hörgerätetechnische Messungen. Anpassung und Service von Hörgeräten. Hörge-
rätekenndaten. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G e h ö r s c h u t z b e r a t u n g  u nd  a n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- berufsspezifische Tätigkeiten im Labor in ergonomisch richtiger Haltung durchführen, 
- berufsrelevante Mess- und Prüfinstrumente auswählen, fachgerecht handhaben und instandhalten, 
- Lärmmessungen durchführen sowie die Ergebnisse dokumentieren und beurteilen, 
- Funktionstests für individuellen Gehörschutz durchführen sowie die Ergebnisse dokumentieren und in-

terpretieren. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Lärmmessungen. Funktionstests. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Lärmmessungen. Funktionstests. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Ergonomie. Mess- und Prüfinstrumente. Lärmmessungen. Funktionstests. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 

K o mp e t e n z b e r e i c h  P ro j e kt p r a kt i ku m  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können projektspezifische Arbeitsaufträge durchführen. 
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Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Projektspezifische Arbeitsaufträge. 
 

 

OTOPLASTISCHES PRAKTIKUM 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r s y s t e ma n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
- berufseinschlägige Sicherheitsvorschriften sowie berufsspezifische Umwelt-, Hygiene- und Qualitäts-

standards anwenden, Unfallgefahren im beruflichen Alltag analysieren und Maßnahmen zur Verhütung 
von Unfällen ergreifen, 

- berufsspezifische Arbeiten in ergonomisch richtiger Haltung durchführen und präventive Maßnahmen 
zur Verhinderung von berufsbedingten Erkrankungen anwenden, 

- berufsspezifische Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe fachgerecht handhaben 
und pflegen, 

- mit Reststoffen, wiederverwertbaren Materialien und belastenden Stoffen verantwortungsvoll und wirt-
schaftlich umgehen sowie diese fachgerecht und umweltfreundlich entsorgen, 

- Werk- und Hilfsstoffe mit geeigneten Techniken und unter Einhaltung einschlägiger Sicherheits- und 
Hygienebestimmungen be- und verarbeiten, 

- Otoplastiken fachgerecht herstellen und gestalten, 
- Funktionsabformungen des äußeren Ohres vorbereiten, abnehmen und fachgerecht bearbeiten, 
- Servicearbeiten an zu Hörsystemen gehörenden Otoplastiken durchführen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Ergonomie. Gesundheitsförderung. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Otoplastiken. Funktionsab-
formungen. Servicearbeiten. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Ergonomie. Gesundheitsförderung. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Otoplastiken. Funktionsab-
formungen. Servicearbeiten. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Sicherheitsvorschriften. Umwelt-, Hygiene- und Qualitätsstandards. Ergonomie. Gesundheitsförderung. 
Werk- und Hilfsstoffe. Einrichtungen, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsbehelfe. Otoplastiken. Funktionsab-
formungen. Servicearbeiten. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G e h ö r s c h u t z b e r a t u n g  u nd  a n p a s s u n g  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können einen individuellen Gehörschutz unter Berücksichtigung berufsein-
schlägiger Sicherheitsvorschriften sowie unter Einsatz geeigneter Materialien, Werkzeuge, Geräte und Einrich-
tungen fachgerecht gestalten. 
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Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Individueller Gehörschutz. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Individueller Gehörschutz. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Individueller Gehörschutz. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
 

K o mp e t e n z b e r e i c h  P ro j e kt p r a kt i ku m  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - einen Projektplan unter Einbeziehung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung umsetzen, bedarfsbezo-

gen anpassen und den Informationsfluss zwischen den einzelnen Projektmitgliedern steuern, 
 - Teile eines Projektes in der berufsbezogenen Fremdsprache entwickeln und erläutern, 
 - die Durchführung und die Ergebnisse eines Projektes dokumentieren, reflektieren, evaluieren und prä-

sentieren sowie Verbesserungsvorschläge aufzeigen. 
 
Lehrstoff – 13. Schulstufe: 

Projektdurchführung. Projektdokumentation. Projektpräsentation. Projektevaluation. 
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FREIGEGENSTÄNDE 

 
LEBENDE FREMDSPRACHE 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können unter der Voraussetzung, dass langsam und deutlich gesprochen wird 
vertraute Wörter, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze, die sich auf sie selbst, die Familie und das 
Umfeld beziehen, verstehen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können einzelne vertraute Namen und Wörter sowie ganz einfache Sätze aus 
dem persönlichen Umfeld sinnerfassend lesen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff -10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff -11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff -12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 

deutlich sprechen und bereit sind zu helfen, 
 - sich selbst oder andere Personen beschreiben und vorstellen sowie mit einfachen Wendungen und Sät-

zen über ihren Wohn- und Arbeitsort berichten. 



Tiroler Landeslehrplan für den Lehrberuf Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 28   
 
 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - kurze einfache Mitteilungen, Grußkarten und kurze einfache Korrespondenz schreiben, 
 - Basisinformationen aus dem persönlichen Umfeld in Formulare eintragen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke, die sich auf sie selbst, die Familie, das Umfeld, Ein-

kaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten sowie Freizeitaktivitäten beziehen, verstehen, 
 - das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen verstehen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 



Tiroler Landeslehrplan für den Lehrberuf Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin 29   
 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A 2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - ganz kurze einfache Texte und Alltagstexte aus dem persönlichen Umfeld sinnerfassend lesen, 
 - ganz kurze einfache persönliche Korrespondenz sinnerfassend lesen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - sich in einfachen routinemäßigen Situationen verständigen, um Informationen einfach und direkt auszu-

tauschen, 
 - einzelne Sätze und häufig verwendete Ausdrücke, die sich auf sie selbst, die Familie, das Umfeld, Ein-

kaufsmöglichkeiten und -gewohnheiten sowie Freizeitaktivitäten beziehen, verwenden, sich selbst oder 
andere Personen beschreiben und vorstellen sowie mit einfachen Mitteln über die eigene Herkunft und 
berufliche Ausbildung berichten, 

 - ein sehr kurzes Kontaktgespräch führen, verstehen aber normalerweise nicht genug, um selbst das Ge-
spräch in Gang zu halten. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  A2  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können unter Zuhilfenahme von Vorlagen 
 - kurze einfache Notizen, Mitteilungen und Mails schreiben, 
 - einfache persönliche Korrespondenz schreiben, 
 - einen Lebenslauf und Bewerbungen schreiben. 
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Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  H ö r e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können, 
 - sofern klare Standardsprache zur Anwendung kommt, Hörtexten und Dialogen Hauptpunkte entnehmen 

sowie vertraute Dinge aus den Bereichen Beruf, Schule und Freizeit verstehen, 
 - wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird, Medienberichten zu aktuellen Ereignissen und 

persönlichen Interessengebieten zentrale Informationen entnehmen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 11 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
Lehrstoff – 12 Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Alltagstexte und literarische Texte, in denen sehr gebräuchliche Sprache zur Anwendung kommt, sinn-

erfassend lesen, 
 - persönliche Korrespondenz sinnerfassend lesen und Handlungen daraus ableiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Literatur und Medien. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Literatur und Medien. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Literatur und Medien. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - im Alltag und auf Reisen geläufige Situationen sprachlich bewältigen, 
 - über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Be-

gründungen oder Erklärungen geben, 
 - initiativ an Gesprächen teilnehmen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Freies Kommunizieren. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Freies Kommunizieren. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Freies Kommunizieren. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  i m K o mp e t e n z n i v e a u  B 1  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Notizen und Konzepte für das freie Sprechen und für Telefongespräche schreiben, 
 - einfache persönliche Korrespondenz schreiben, 
 - nach Mustern einen Lebenslauf und Bewerbungen schreiben, 
 - Hör- und Lesetexte einfach zusammenfassen, 
 - unterschiedliche Textsorten verfassen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Kreatives Schreiben. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Kreatives Schreiben. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Persönliches Umfeld. Kreatives Schreiben. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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DEUTSCH 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  Zu h ö r e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - verbale und nonverbale Elemente sowie Gestaltungsmittel der Kommunikation erkennen und verstehen, 
 - aktiv zuhören, unterschiedliche Kommunikationsebenen wahrnehmen und sich in die Gedanken- und 

Gefühlswelt anderer hineinversetzen sowie situationsadäquate Reaktionen ableiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Aktives Zuhören. Verbale und nonverbale Signale. Kommunikationsebenen. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S p r e c h e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - können Gesprächsverhalten reflektieren, sich gesprächsfördernd verhalten, nonverbale Signale gezielt 

einsetzen sowie sich personen- und situationsadäquat ausdrücken, 
 - können zu aktuellen Themen der Gesellschaft sowie aus dem Berufs- und Privatleben mündlich Stellung 

nehmen, sich konstruktiv an Gesprächen und Diskussionen beteiligen und auf Gesprächsbeiträge ange-
messen reagieren, 

 - können Stil- und Sprachebenen unterscheiden sowie diese situationsadäquat einsetzen, 
 - kennen unterschiedliche Präsentationstechniken und können ihre Anliegen vor Publikum vorbringen und 

referieren. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-
men. Präsentationstechniken. Stil- und Sprachebenen. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-
men. Präsentationstechniken. Stil- und Sprachebenen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Verbale und nonverbale Kommunikation. Gesprächsförderndes Verhalten. Gesprächs- und Umgangsfor-
men. Präsentationstechniken. Stil- und Sprachebenen. 
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Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L es e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - still und laut sinnerfassend sowie gestaltend lesen, 
 - Texten Informationen entnehmen und Bezüge zu anderen Texten, zum eigenen Wissen und zu individu-

ellen Erfahrungen sowie zu unterschiedlichen Weltansichten und Denkmodellen herstellen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Lesestrategien. Textinterpretation. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Lesestrategien. Textinterpretation. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Lesestrategien. Textinterpretation. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S ch r e i b e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - zu aktuellen Themen der Gesellschaft sowie des beruflichen und außerberuflichen Bereichs schriftlich 

Stellung nehmen, 
 - Texte mit unterschiedlichen Intentionen zielgruppenadäquat verfassen, 
 - mit analogen und digitalen Medienangeboten kritisch umgehen und diese situationsgerecht nutzen, 
 - Rechtschreib- und Grammatikregeln anwenden, Nachschlagewerke verwenden sowie ihren Grund-, 

Fach- und Fremdwortschatz erweitern und festigen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Schriftliche Kommunikation. Verfassen und Lesen unterschiedlicher Textsorten. Umgang mit Informati-
onsquellen. Orthografie und Grammatik. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Schriftliche Kommunikation. Verfassen und Lesen unterschiedlicher Textsorten. Umgang mit Informati-
onsquellen. Orthografie und Grammatik. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Schriftliche Kommunikation. Verfassen und Lesen unterschiedlicher Textsorten. Umgang mit Informati-
onsquellen. Orthografie und Grammatik. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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ANGEWANDTE MATHEMATIK 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  Za h l e n  u n d  M a ß e  
 
Bildungs- und Lehraufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - die Mengen der natürlichen, ganzen, rationalen und reellen Zahlen anhand der auf ihnen durchführbaren 

Rechenoperationen unterscheiden, Zahlen diesen Zahlenmengen zuordnen und Berechnungen durchfüh-
ren, 

 - Maßeinheiten situationsadäquat verwenden und Umrechnungen durchführen, 
 - Prozentangaben verstehen, berufsspezifische Berechnungen mit diesen durchführen sowie absolute 

Größen als Prozentwerte ausdrücken und Änderungsraten bestimmen, 
 - Verhältnisrechnungen durchführen und den Lösungsweg erklären. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Zahlenmengen. Maßeinheiten. Prozentrechnung. Verhältnisrechnungen. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Zahlenmengen. Maßeinheiten. Prozentrechnung. Verhältnisrechnungen. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Zahlenmengen. Maßeinheiten. Prozentrechnung. Verhältnisrechnungen. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  A lg e b r a  u n d  G e o me t r i e  
 
Bildungs- und Lehraufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - berufsspezifische Zusammenhänge mit Hilfe von Variablen, Termen und Formeln beschreiben, Terme 

vereinfachen und Formeln nach vorgegebenen Größen umformen, 
 - Gleichungen und Ungleichungen lösen und grafisch darstellen, 
 - berufsspezifische Fragestellungen als lineare Gleichungssysteme darstellen und diese lösen, 
 - geometrische und trigonometrische Berechnungen durchführen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Terme. Formeln. Gleichungen. Ungleichungen. Lineare Gleichungssysteme. Geometrie und Trigonometrie. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Terme. Formeln. Gleichungen. Ungleichungen. Lineare Gleichungssysteme. Geometrie und Trigonometrie. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Terme. Formeln. Gleichungen. Ungleichungen. Lineare Gleichungssysteme. Geometrie und Trigonometrie. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  F un kt i o n a l e  Zu s a m me n h ä n g e  
 
Bildungs- und Lehraufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler können 
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 - den Begriff Funktion definieren sowie funktionale Zusammenhänge in ihrem Berufsfeld erkennen und 
präsentieren, 

 - Funktionen benennen, in Abhängigkeit ihrer Parameter skizzieren, anhand ihrer Eigenschaften unter-
scheiden sowie geeignete Funktionen für die Beschreibung berufsspezifischer Zusammenhänge auswäh-
len und argumentieren, 

 - Funktionsparameter interpretieren, anhand vorgegebener Daten ermitteln und die Funktionsgleichung 
zur Bestimmung unbekannter Funktionswerte nutzen. 

 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Funktionstypen. Eigenschaften von Funktionen. Funktionsgleichungen. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Funktionstypen. Eigenschaften von Funktionen. Funktionsgleichungen. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Funktionstypen. Eigenschaften von Funktionen. Funktionsgleichungen. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  S to c h a s t i k  
 
Bildungs- und Lehraufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren der deskriptiven Statistik und können diese auf berufsspe-
zifische Daten anwenden sowie die Ergebnisse interpretieren und präsentieren. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Beschreibende Statistik. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Beschreibende Statistik. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Beschreibende Statistik. 

 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
Schularbeiten: 
Bei mindestens 20 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Eine Schularbeit (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
Bei mindestens 40 Unterrichtsstunden auf der betreffenden Schulstufe: 

Zwei Schularbeiten (je nach Bedarf ein- oder zweistündig) 
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UNVERBINDLICHE ÜBUNGEN 

 
BEWEGUNG UND SPORT 

 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G r u n d l a g e n  z u m B e w e g un g s h a n d e l n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können Methoden zur Schulung der konditionellen, koordinativen und be-
weglichkeitsbezogenen Fähigkeiten eigenverantwortlich anwenden. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Übungen aus den Bereichen Turnen, Gymnastik, Leichtathletik und Schwimmen. Übungen an Fitnessgerä-
ten. Sportmotorische Tests. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Übungen aus den Bereichen Turnen, Gymnastik, Leichtathletik und Schwimmen. Übungen an Fitnessgerä-
ten. Sportmotorische Tests. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Übungen aus den Bereichen Turnen, Gymnastik, Leichtathletik und Schwimmen. Übungen an Fitnessgerä-
ten. Sportmotorische Tests. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  L e i s t u n g s o r i e n t i e r t e  u n d  s p i e l e r i s c h e  B ew e g u ng s h a n d l u n g e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - ihr Leistungsvermögen in Bewegungshandlungen einschätzen, 
 - Regeln einhalten und sich fair verhalten sowie das Verhalten auf Spielsituationen abstimmen und takti-

sche Entscheidungen in der Gruppe bzw. Mannschaft treffen, 
 - ausgewählte Wettbewerbe und Sportspiele organisieren und leiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Wettbewerbe und Spiele. Trendsportarten. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Wettbewerbe und Spiele. Trendsportarten. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Wettbewerbe und Spiele. Trendsportarten. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G e s t a l t e n d e  u n d  d a r s t e l l e n d e  B ew eg u n g s h a n d lu n g e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - sich durch Bewegung ausdrücken und verständigen, 
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 - Bewegung gestalten und kreative Ausdrucksmöglichkeiten finden. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Pantomime. Gefühle durch Bewegungen darstellen. Tanz. Musikgymnastik. Rhythmische Gymnastik und 
Akrobatik. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Pantomime. Gefühle durch Bewegungen darstellen. Tanz. Musikgymnastik. Rhythmische Gymnastik und 
Akrobatik. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Pantomime. Gefühle durch Bewegungen darstellen. Tanz. Musikgymnastik. Rhythmische Gymnastik und 
Akrobatik. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  G e s u n d h e i t s o r i e n t i e r t e  u n d  a u s g l e i c h e n d e  B ew eg u n g s h a n d l u n -
g e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - körperliche Belastungssymptome und deren Ursachen erkennen sowie mögliche Auswirkungen auf die 

Gesundheit beschreiben, 
 - alltägliche Bewegungshandlungen durch gezielte Übungen verbessern und berufsspezifische Belastun-

gen ausgleichen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Funktionsgymnastik. Regeneration. Atemtechniken. Entspannungs- und Dehntechniken. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Funktionsgymnastik. Regeneration. Atemtechniken. Entspannungs- und Dehntechniken. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Funktionsgymnastik. Regeneration. Atemtechniken. Entspannungs- und Dehntechniken. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  E r l e b n i s o r i e n t i e r t e  B ew e g u n g s h a n d l u n g e n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können herausfordernde Bewegungssituationen aufsuchen, persönliche 
Grenzen und Verhaltensweisen erfahren, Erlebnisse selbst und in der Gruppe reflektieren sowie Gefahren ein-
schätzen. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Bergsport. Gleit- und Rollsport. Wassersport. Ballspiele. Sportveranstaltungen 
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Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Bergsport. Gleit- und Rollsport. Wassersport. Ballspiele. Sportveranstaltungen 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Bergsport. Gleit- und Rollsport. Wassersport. Ballspiele. Sportveranstaltungen 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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ANGEWANDTE INFORMATIK 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  I n fo r ma t i o n s s y s t e me ,  M en s c h  u n d  G e s e l l s c h a f t  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - sind in der Lage, Computerarbeitsplätze nach gesundheitlichen, ergonomischen, ökologischen und öko-

nomischen Gesichtspunkten zu analysieren sowie Optimierungsmöglichkeiten vorzuschlagen und zu 
präsentieren, 

 - kennen Vor- und Nachteile marktüblicher Betriebssysteme, können ein Betriebssystem in Betrieb neh-
men, Software installieren und deinstallieren sowie Geräteverbindungen entsprechend ihrem Einsatzge-
biet unterscheiden und fallbezogen auswählen, 

 - sind in der Lage, einen sorgsamen Umgang mit privaten und beruflichen Informationen sowie mit sen-
siblen Daten aufzuzeigen und das eigene Verhalten zu reflektieren, 

 - können Möglichkeiten der Datensicherung anwenden sowie Daten vor unberechtigtem Zugriff im per-
sönlichen und beruflichen Umfeld schützen, 

 - können Daten in verschiedenen Formaten erkennen, geeignete Dateiformate auswählen und begründen 
sowie eine Dateistruktur anlegen und Dateien effizient verwalten, 

 - können Daten importieren, exportieren, überprüfen und weiterverarbeiten, 
 - können Dateien fachgerecht konvertieren, 
 - können die umwelt- und fachgerechte Entsorgung von Hardware und Verbrauchsmaterialien beschrei-

ben. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Computerarbeitsplätze. Betriebssysteme. Datenschutz. Datensicherheit. Dateiverwaltung. Entsorgung. 
 
Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Computerarbeitsplätze. Betriebssysteme. Datenschutz. Datensicherheit. Dateiverwaltung. Entsorgung. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Computerarbeitsplätze. Betriebssysteme. Datenschutz. Datensicherheit. Dateiverwaltung. Entsorgung. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  T ex t v e r a r b e i t u n g ,  P rä s e n t a t io n  u n d  K o mmu n i ka t i o n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 - Schriftstücke mit Hilfe von Textverarbeitungssoftware effizient und strukturiert erstellen, bearbeiten 

und drucken, 
 - unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Software sowie Visualisierungs- und Strukturierungstechniken 

Besprechungs- und Präsentationsunterlagen erstellen, 
 - E-Mails verantwortungsbewusst nutzen und verwalten, 
 - mit Hilfe elektronischer Medien unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen Informa-

tionen beschaffen und verarbeiten sowie die Möglichkeiten der Nachrichtenübermittlung situationsadä-
quat auswählen, 

 - Bilder und Grafiken mit geeigneter Software verantwortungsbewusst bearbeiten. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Schriftstücke. Besprechungs- und Präsentationsunterlagen. E-Mail. Dateien. Informationsmedien. Bildbear-
beitung. 
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Lehrstoff – 11. Schulstufe: 

Schriftstücke. Besprechungs- und Präsentationsunterlagen. E-Mail. Dateien. Informationsmedien. Bildbear-
beitung. 
 
Lehrstoff – 12. Schulstufe: 

Schriftstücke. Besprechungs- und Präsentationsunterlagen. E-Mail. Dateien. Informationsmedien. Bildbear-
beitung. 
 
Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
 
K o mp e t e n z b e r e i c h  T a b e l l e n ka l ku l a t i o n  u n d  D a t e n ba n ke n  
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler 
 - kennen Einsatzbereiche von Tabellenkalkulationssoftware und können mit dieser einfache Berechnun-

gen unter Verwendung von Formeln und Funktionen durchführen, 
 - können Diagramme erstellen und Datenbestände auswerten, 
 - können einfache Datenbanken unter Verwendung eines Standardprogrammes anlegen, verwalten und 

bearbeiten sowie Abfragen in Datenbanken durchführen und die Ergebnisse präsentieren. 
 
Hinweis: Die in der Bildungs- und Lehraufgabe beschriebenen Kompetenzen werden von der ersten bis zur 
letzten Schulstufe geführt und sind im Unterricht in unterschiedlicher Tiefe und Taxierung zu berücksichtigen. 
 
Lehrstoff – 10. Schulstufe: 

Tabellenkalkulationssoftware. Datenbanken. 
 

Lehrstoff – 11. Schulstufe: 
Tabellenkalkulationssoftware. Datenbanken. 
 

Lehrstoff – 12. Schulstufe: 
Tabellenkalkulationssoftware. Datenbanken. 
 

Hinweis: Die Lehrstoffinhalte sind im Unterricht der Schulstufe entsprechend zu differenzieren. 
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FÖRDERUNTERRICHT 
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 

Die vorübergehend von einem Leistungsabfall betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen jene Kompe-
tenzen entwickeln, die ihnen die Erfüllung der Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Pflichtgegenstandes 
ermöglichen. 
 
Lehrstoff: 

Pflichtgegenstände des sprachlichen, betriebswirtschaftlichen und des fachtheoretischen Unterrichtes. 
Wie im entsprechenden Pflichtgegenstand unter Beschränkung auf jene Lehrinhalte, bei denen Wiederholungen 
und Übungen notwendig sind. 
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